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sie es fir das grosste Ubel unserer jetzigen Ge-
sellschaftsordnnng erachten. Der Schweizer Offi-
_zier aber, welcher sich an die Ofentlichkeit
wendet, bat die Aufgabe, den uber seine Frei-
heit und Selbstandigkeit eifersiichtig wachenden
Schweizer-Biirger dariiber zu beruhigen, dass die
Wahrung straffer Disziplin und die Handhabung
der hierfir vom Volk selbst erlassenen Gesetze
keine Gefihrdung seines Rechts und seiner Wiirde
als freier Biirger sei, er hat ihm klar zu machen,
dass das sein muss, dass Sichdemwilligunter-
ziehen einfache Pflicht des republikanischen Biir-
gers sei, dem die Wahrung des Ansehens und
die Unabhingigkeit des Vaterlandes hdher steht,
als individuelle Ungebundenheit, — dass durch
die GewShnung an militarische Disziplin Mannes-
wert und Manneskraft nicht gebrochen, sonderi
entwickelt und gestirkt werden.
Ulrich Wille.

Benrteilung des franzdsischen
15 mm Geschiitzes,

Wiahrend der russische Generalstabschef in |

lauten ' Dithyramben die unerreichbare Voll-
kommenheit des franzdsischen Feldgeschiitzes
pries, hat der Kommandant des X. franzdsischen
Armeekorps, General Donap, welcher in

seiner BEigenschaft als Pridsident des Kavalleries:|;

komites die grossen Kavallerie-Mandver bei Troyes
leitete, bei der Schlusskritik idber diese Mavéver
in Gegenwart des Kriegsministers ein sehr ab-
sprechendes Urteil dber die Verwendungsfahig-
keit dieser 75 mm Schnellfeuerkanonen unum-
wunden ausgesprochen. i

Infolge des grossen Gewichtes der
Geschiitze (1800 Kg) sei es unmdglich
dieselben so rasch in Stellung zu bringen,
wie Vorbereitung und Unterstitzung der Ka-

vallerie - Attacke erfordere, sofern nicht die
Terrain -Verhdltnisse aussergewdhnlich
ginstige seien. Die hierdurch schon in

Frage gestellte Moglichkeit, dem Kavallerie-
Apgriff helfen zu kdnnen, werde weiter noch
vorringert durch den grossen Zeitaufwand ,
welchen das Gefechtsbereitmachen Auf-
protzen und Abprotzen — erfordert. Infolge
des Sich-Kingraben im Boden, wodurch die Un-
beweglichkeit beim Schuss bewirkt wird, seien die
Geschitze nicht im Stande, so rasch die Schuss-
richtung zu 4Andern, wie der Kavallerie-Kampf
erfordere und infolge dieser Schwierigkeit seien
die Batterien geradezu wehrlos gegen Flanken-
angriffe, denen die Kavallerie-Batterien in der
Reiterschlacht immer ausgesetzt seien. Er
kam dann schliesslich zum Schluss, die Ka-
vallerie misse Geschitze ohne
jeden Sporn haben.
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Bei Wiirdigung dieses beachtenswerten Urteils
iiber das franzosische Feldgeschiitz, in welchem
nach Aasicht des russischen Generalstabschefs der
vollkommenste Typ moderner Schnellladerkanonen
erblickt werden muss, ist zu unterscheiden, wie
weit dies Urteil von allgemeiner Bedeutung ist,
und wie weit es sich nur auf die Verwendung bei
den reitenden Batterien als Waffe zur Unter-
stitzung der Kavallerieschlacht beziehen darf.

General Donap hat sein Urteil allerdings nur
in Bezug hierauf gefussert und es lag ihm jede
Absicht fern, damit ein allgemeines Urteil aus-
gprechen zu wollen. Nach unserer Auffassung
aber sind die behaupteten Mangel von allge-
meiner Bedeutung und die durch dieselben ver-
ursachte Unverwendbarkeit dieser Geschitze fiir
die Reiterschlacht ist mehr oder weniger Etwas,
das auch bei andern Konstruktionen behauptet
werden darf, denen diese Mangel nicht anbaften.

Das liegt im Wesen des Kavallerie - Kampfes
von heute begriindet, dass Unterstitzung und
Beihiilfe durch das Feuer reitender Batterien
nur in ganz seltenen Ausnahmefillen wirkungs-
voll ist und dass alle in den Reglementen hier- -
dber aufgestellten Grundsfitze und hierfir ge-
gebenen Verhaltungsmassregeln in der Wirklich-
keit Theorie bleiben und sich nur bei Fnedens-
mandvern effektvoll erweisen.

Das liegt in der Schnelligkeit, mit. welcher(.«,,
der Moment zur Kavalleriecharge erkannt und
dies sofort ausgenutzt werden muss und in der
Eigenschaft aller modernen Geschitzkonstruktio-
nen, dass ihre Wirkungsfihigkeit erst dann ein-
tritt, wenn relativ grosse Genauigkeit des Ein-
schiessens vorausgegangen ist. Es werden wohl
meistens die Chargen schon lange beendet sein
oder wenigstens wird das Feuer der Attillerie
durch die Charge schon markiert sein, bevor
die Artillerie — besonders gegen sich bewegende
feindliche Kavallerie — geniigend eingeschossen
ist. Daran #4ndert kein System der Geschiitze
etwas und es ist nur von theoretischer Bedeu-
tung, dass das eine Geschiitz etwas rascher zum
Schuss kommen kann, als das andere. Wir er-
achten den Wunsch, die den grossen Kavallerie-
Korpern zugeteilten Batterien vorschriftsgemass,
wie in den Lehrschriften angegeben, bei der
Reiterschlacht mitwirken zu lassen, fiir ein pla-
tonisches Unternehmen, das nur die eine absolut
sichere Folge hat, dass Teile der Kavallerie
abgegeben werden missen, um die Artillerie
wahrend ihres anerkennenswerten Strebens zu

“beschiitzen.

~ Nach hierseitiger Anschauung liegt Bedeutung
und Zweck der Zuteilung von Batterien an die
grossen Kavalleriekorper nicht in der Unter-
stitzung der Charge, sondern in der Unabhingig-
und Selbstindig - Machung der Kavallerie fir
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ihre grossen Aufgaben vor der Front. Bei
diesen ist es aber weniger hedeutungsvoll, wenn
die Schussfertigkeit etwas linger auf sich warten
lisst und die Schussrichtung etwas weniger
schnell geindert werden kaan.

Von allgemeiner Bedeutung aber ist das Urteil
des franzosischen Generals iiber ihre Geschitze,
denn er konstatiert Mingel, die bei jeder tak-
tischen Verwendung sich empfindlich fihlbar
machen werden und vom Ausland, vor dem das
Geschitz geheim gehalten wird, schon lange
bebauptet wurden. Sie hingen innig zusammen
mit jenen Konstruktionsanordoungen fir Hem-
mung des Ricklaufes, welche den Stolz der Fran-
zosen ausmachen und die Bewunderung des rus-
sischen Generalstabscbef hervorriefen, sie gipfeln
darin, dass sich das Geschiitz in jedem nicht
ausnahmsweise ginstigen Boden derart ein-
graben muss, dass jede durch Veranderung der
taktischen Lage gebotene Verinderung des Ge-
schiitzes dadurch derart erschwert ist, dass der
General Donap zum Schluss kam, er wolle iiber-
haupt kein Geschiitz, das.sich mit einem Sporn
im Boden eingrabe.

Ausbau des schweiz. Sanitiitsdienstes.

Seit Jahren ist darauf hingewiesen worden,
dass der Sanititsdienst bei unserer Armee, wie
er gegenwirtig besteht, in den hinteren Linien
nur fir die Friedenszeit genigt und dass ihm
fir die grossen Anforderungen eines Krieges die
notigen Einrichtungen fir den so ausserordent-
lich wichtigen Dienst auf den rickwirtigen Li-
nien fast vollig fehlen, da die vorhandenen finf
Landwehr -Transportkolonnen fiir den Etappen-
dienst bei weitem nicht ausreichen und noch
viel weniger die acht Spitalsektionen fir den
Spitaldienst. Es ist noch viel zu wenig bekannt,
dass fir die Aufstellung der ndtigen Spitdler im
Kriegsfall, durch die Civilspitiler hdchstens 4000
und. durch die Spitalsektionen etwa 1600 be-
triebsfahige Betten gestellt werden kdnnen, wih-
rend die Armee schon nach zwei Wochen min-
destens 15,000 Betten notig haben wird. Wie
das- enorme Defizit von rund 10,000 Kranken-
betten samt Zuhehdr und Pflegepersonal aufge-
bracht werden soll, weiss zur Stunde niemand
8o recht und man hat sich dafir bedauerlicher-
weise aufs Improvisieren verlassen und diese ge-
waltige Licke durch ein ,Wort* zugedeckt, in-
dem. man den Hauptteil des fir den Kranken-
riickschub so wichtigen Spitaldienstes der ,frei-
willigen Hilfe*, d. h. dem Rotén Kreuz, zuschob,
trotzdem jedem Kenner der Verhiltnisse durch-
aus klar ist, dass das Rote Kreuz in seiner
jetzigen Gestaltung dieser Aufgabe auch mcht
von ferne gewachsen ist.

‘1 1901 treten ferner in die Landwehr:
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Dieser fiir die Schlagfertigkeit unseres Heeres
bedenklichen Sachlage soll nun durch eine Neu-
organisation des Roten Kreuzes und kraftige
Unterstitzung desselben durch den Bund ein
Ende gemacht werden, indem der Bundesrat den
eidgendss. Riten in der Dezembersession einen
hierauf beziiglichen Bundesbeschluss zur Geneh-
migung vorlegen wird. Derselbe sieht vor, dass
die freiwillige Hilfe, die bisher mit der Armee
nur in einem #usserst lockeren Zusammenhang
stand, trotzdem man fiir die Erfillung grosser
Aufgaben lediglich auf sie angewiesen war, dem
Heeres-Sanititsdienst eng angegliedert und als
integrierender Bestandteil desselben erklart wird,
wie das in unsern Nachbarstaaten lingst der Fall
ist. Zu dem Zweck soll das Rote Kreuz als
einziger Reprisentant der freiwilligen -Hilfe an-
erkannt werden und fir den Kriegsfall ein be-
gonderes ,Sanitdts - Korps vom Roten Kreuz*
bilden, das aus geeigneten Freiwilligen und Land-
sturmsanitit besteht und dessen Gliederung den
verschiedenen Aufgaben, die ihm ein Krieg
stellen wirde, angepasst ist. Der Bund wiirde
das Rote Kreuz durch eine regelmassige Subven-
tion in seinen kostspieligen Arbeiten unterstGtzen
und iber dieselben durch seine Organe Kontrolle
ausiben.

. Im Interesse unserer Wehrkraft ist zu hoffen,
dass die Rate die bundesritliche Vorlage geneh-
migen und damit einem Zustand ¢in Ende machen,
der fir die Kriegsbereitschaft unserer Armee
eine grosse Gefahr bedeutet, da er mit Sicher-
heit ein Versagen des Sanitdtsdienstes im Ernst-
falle zur Folge haben misste, und der in einem
Kriege nicht nur zu schweren Stdrungean in der
Verwendung der Truppen, sondern auch zu einer
Demoralisation derselben fiihren misste, den
unsere -Armee am allerwemgsten zu ertragen im
Stande ist. s 8.

Eidgenossen schaft.

— Schwelzerische Offiziers in fremden Diensten. Das
Militdrdepartement hat laut Revue‘ von Lausanne ver-
fiigt, dass schweizerische Ofﬁzlere, die sich fiir eine aus-
lindische Macht anwerben lassen, aus den Cadres sollen
gestrichen werden. Bis - dahin hatte man sie in der
Regel nach der Riickkehr aus ihrem Dienst in den
frithern Rang, meist auch in die frithere dienstliche
Stellung wieder eintreten lassen. Die Verfiigung be-
trifft, wie sich von selbst versteht, die Offiziere nicht,
die der Bundesrat alljghrlich zur Dienstleistang in die
Armeen eines der Nachbarstaaten, meist Deutschland
oder Frankreich, abkommandiert.

— Ubertritt In die Landwehr und den Landsturm und
Austritt aus der Wehrpflicht. Mit dem 31. Dezember 1901
treten in die Landwehr: Die Hauptleute, welche 1863
geboren sind ; die 1867 gebornen Oberleutnants und Leut-
nants ; die 1857 gebornen Subalternoffiziere der Infan-
terie (Hauptleute, Oberlentnants und Leutnants) treten
in die Landwehr 2.  Aufgebot. Mit dem 31. Dezember
a. die Unteroffi-



	Beurteilung des französischen 75 mm Geschützes

